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ANLEITUNG 

Antragsstellung §29/46 

- Sonderfall Selbstfahrende Arbeitsmaschinen / Landwirtschaft -  

 

 

Notwendige Unterlagen, die griffbereit liegen sollten: 

- §70 Genehmigung StVZO von der Regierung, die noch gültig ist 

- Evtl. alte §29 Erlaubnis StVO (vom LRA) 

- Betriebserlaubnis Mähdrescher 

- Betriebserlaubnis Schneidwerksanhänger 

- Maß des SOLO-Mähdreschers (ohne Vorbau und ohne Anhänger) 

- Maß des Mähdrescher-Gespanns, so wie es auf der Straße fährt 

- Maß der Achsabstände (gemessen jeweils von den Mitten der Reifen),  

o d. h. 1. Reifen Mähdrescher bis 2. Reifen Mähdrescher bis 1. Reifen Schneidwerksanhänger bis falls vorhanden 2. Reifen Schneidwerksanhänger 

- Maß des Schneidwerks im aufgelegten Zustands auf dem Anhänger 

 

-  
 
 

Wird vorausgefüllt Name und Tel. eintragen 
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Hier die Angaben aus 

der §70 StVZO 

Genehmigung 

entnehmen 

Über das grüne Plus 

können mehrere 

Genehmigungen 

erfasst werden 
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Es wird ein Dauer-Antrag beantragt 

 

ZEITRAUM:  

maximal sind 3 Jahre Gültigkeit möglich! 

 

! Bitte beachten ! 

o frühzeitig beantragen, im Idealfall mind. 2 Wochen vor Genehmigungsbeginn! 

o Bei Folgeanträgen bitte den Tag nach Ablauf der alten Genehmigung als Beginn wählen. 

o Die Gültigkeit kann nur immer so lange genehmigt werden, wie die §70 StVZO gültig ist. 
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FIN = Fahrzeugidentifikationsnummer / Fahrgestellnummer  

Kraftfahrzeug: Mähdrescher 

Anhänger: Schneidwerkswagen 

FIN finden Sie in der Betriebserlaubnis, die des Mähdreschers steht auch in der §70 StVZO 

 

HAKEN entfernen! 
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Haken sowohl bei Leerfahrt als auch bei Lastfahrt setzen! 

Die Ladung ist das Schneidwerk (liegt auf dem Schneidwerksanhänger). 

Hier kommen die abgemessenen Daten zum Einsatz, die tatsächliche Beschreibung des aufgelegten 

Schneidwerks ist notwendig. 
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LEERFAHRT: 

Mähdrescher im Solo-Betrieb OHNE Schneidwerksanhänger 

Da er solo fährt, muss der Anhänger nicht berücksichtigt werden. So 

können Sie das Schneidwerk auch mal am Feld stehen lassen oder den 

Mähdrescher ohne Anhänger im Straßenverkehr bewegen. 

LASTFAHRT: 

Maß des Mähdreschers samt Schneidwerksanhänger im  

Fahrzustand auf der Straße 
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LEERFAHRT: 

ACHTUNG SOLO-Betrieb – der Mähdrescher hat also nur 

2 Achsen, die berücksichtigt werden müssen. 

LASTFAHRT: 

1. + 2. Achse sind vom Mähdrescher 

3. + evtl. weitere sind vom Schneidwerksanhänger 

Wird automatisch 

mitgerechnet – muss mit den 

Angaben in V6 identisch sein 

Wird automatisch 

mitgerechnet – muss mit den 

Angaben in V6 identisch sein 

Hier kommen die Maßangaben der 

Achsabstände Mitte Rad zu Mitte 

Rad zu tragen. 

 

Breite des 

breitestem Reifen 

 

Spurweite = 

Gesamtbreite 

 

Breite des 

breitestem Reifen 

 

Spurweite = 

Gesamtbreite 
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Sie können die Landkreise über die Karte erfassen oder über die 

Schaltfläche „Manuelle Bearbeitung“ die Landkreise auswählen.  

Sofern Sie bayernweit beantragen wollen, wechseln Sie bitte in die 

manuelle Bearbeitung, wählen „Freitexteingabe“ aus und geben Sie in 

den Hinweisen „Bayernweit“ an. 

Bitte geben Sie nur so viele Landkreise an, welche Sie auch tatsächlich 

benötigen. 
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Hier sind keine Angaben von 

Ihnen notwendig! 

 

 
 

Bitte ERNTEMASCHINE als Begründung angeben. 
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Hier können Sie das alte Aktenzeichen eintragen, 

damit die Zuordnung für uns leichter fällt. 

 
 

Den Antrag bitte speichern – danach erscheint 

folgende Leiste: 
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Auf der rechten Seite Ihres Bildschirms erscheinen folgende Schaltflächen: 

 
 
 
Bitte übermitteln Sie mit dem Antrag auch die Haftungserklärung. Diese ersetzt die Unterschrift auf dem Antrag.  
Wir empfehlen die Gültigkeit bis zum Ende der §70 StVZO zu befristen.  
 
Ebenso bitten wir um Vorlage der §70 StVZO. 
 
 

! Diese Anleitung ist für Mähdrescher ausgelegt. Für die Beantragung von Feldhäckslern kann die Anleitung ebenso verwendet werden, jedoch ist hier im Normalfall keine 

Leerfahrt erforderlich, da der Vorbau immer angebaut bleibt (Leerfahrt=Lastfahrt). Eine Ladung auf dem Anhänger entfällt ebenso.  
Es ist also nur eine Erlaubnis nach §29 StVO erforderlich.  
 
 
 
Sollten noch Fragen aufkommen, zögern Sie nicht uns anzurufen! 
 

Wenn Sie hier klicken, übermitteln Sie den Antrag an uns, als Ihre 

zuständige Behörde. 

 
 

Liegen Fehler in der Plausibilität Ihrer Angaben oder passt alles? 

 
 

Hier können Sie den Antrag speichern um bei den nächsten 

Antragstellungen nicht erneut alle Angaben eingeben zu müssen 

 
 

Sofern Sie den Antrag zwischengespeichert haben, können Sie 

hiermit die Antragsdaten überarbeiten. 

 
 

Standard Antragsansicht – so wie man´s kennt –  

Drucken hier möglich 
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